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einem unter Heinrich VI. besonders viel beschäftigten Schreiber, 
der auch gelegentlich noch unter Philipp und Otto tätig ist, den späteren 
Speyrer Bischof Konrad von Scharfenberg sehen,- heinricus I., unter 
Philipp und Otto die wichtigste Persönlichkeit der Reichskanzlei, wäre 
nach seinen Darlegungen mit dem plebanus Markward von Überlingen 
identisch. Ein solcher versuch einer Identifikation kann aber nur auf 
einem sorgfältigen Schrift- und Diktatvergleich aufbauen. Eine Nach­
prüfung seiner Schriftbestimmungen ist ohne Kenntnis der Originale 
im einzelnen nicht möglich, es sei deshalb hier darauf hingewiesen, 
daß P. Zinsmaier an Hand der im Generallandesarchiv zu Karlsruhe 
liegenden Originale Philipps und Ottos IV. gezeigt hat (Zs. f. d. 
Gesch. d. Oberrheins NZ. 52, I938, 202), daß W.s Schriftbestim­
mungen mit einer gewissen Vorsicht ausgenommen werden müssen, 
und daß in zwei Zöllen Schreiber von Urkunden bestimmt werden, 
welche nur in kopialer Überlieferung erhalten sind. Die gleichen Be­
denken müssen auch gegen die Diktatuntersuchungen geltend gemacht 
werden, W. betont zwar eingangs selbst, datz sie allein vielfach nur 
hypothetisch bleiben müssen (5. 2l),- baut aber im Fortgang seiner 
Arbeit gerade auf dem Diktatvergleich weitgehende Schlüsse auf. Er 
hat hierfür sich im wesentlichen aus die Arengen gestützt und die übri­
gen Urkundenteile viel zu sehr vernachlässigt. So kommt er zu recht 
eigenartigen Ergebnissen. Der Notar helfrich, der nach W.s eigenen 
Worten (5. 145) eine Markward Nachgeordnete Stelle einnahm und 
im wesentlichen nach dessen Diktat arbeitete, soll auf der anderen 
Seite Urkunden verfaßt haben, die dann Markward selbst geschrieben 
hat. Den von w. für jeden Notar ausgestellten Regesten kommt dem­
nach nur bedingter Wert zu, aber auch die Identifikationen selbst 
bleiben, wie jüngst H.-W). KIewitz in seiner ausführlichen Besprechung 
des Buches (EGA. ldZ8, Z54ff.) am Beispiel Konrads von Scharfen­
berg gezeigt hat, in starkem Matze rein hypothetisch. Grundsätzlich 
möchte ich hier nur noch die Frage aufwerfen, ob es im l3. Jh. bei 
der immer mehr zunehmenden Benutzung von Formelbüchern und 
formularmähigen Behelfen überhaupt noch möglich ist, die Diktate 
der einzelnen Notare scharf voneinander zu trennen. So bleibt der 
Ertrag des Buches von W. im ganzen nur gering, die notwendige 
Diplomatik der Urkunden Philipps und Ottos IV. hat es uns nicht 
gebracht. ti. I.
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